
Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröf-
fentlichung zum Zwecke der Werbung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift.

2. Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet.

3. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

4. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenauf-
träge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
- wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen. 
Dies gilt auch für Aufträge, die an den Schaltern der Ge-
schäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei Vertretern auf-
gegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

5. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unver-
züglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die drucktech-
nisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.

6. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleser-
lichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf eine Ersatzanzeige in einer Folge-
publikation nach seiner Wahl, im gebuchten Umfang und 
ohne weitere Berechnung. Dasselbe gilt, soweit eine Auflage 
aus Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat, nicht 
erscheint. Der Entgeltanspruch des Verlages für die gebuchte 
Anzeige wird hiervon nicht berührt. Beanstandungen können 
nur innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Anzeige geltend gemacht werden, es sei denn, es handele 
sich um versteckte Mängel.

7. Schadensersatzansprüche gegen den Verlag, gleich aus 
welchem Grund, sind ausgeschlossen, es sei denn, den Or-
ganen oder Erfüllungshilfen des Verlages fallen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung des Verlages ist in 
diesen Fällen auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens, 
höchstens jedoch auf das für die Anzeige zu entrichtende 
Entgelt beschränkt, soweit eine Haftung nicht bereits auf-
grund Satz 1 ausgeschlossen ist.

8. Probeabzüge werden vor Abdruck per Fax oder E-mail 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der 
Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug 
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck 
als erteilt. 

9. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen 
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne 
dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche 
gegen den Verlag erwachsen.

9. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des 
Verlages. Für Fließsatzanzeigen werden keine Belegaus-
schnitte oder Belegexemplare geliefert.

10. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Anzeigenausführungen hat der Auftraggeber nach 
zeitlichem Aufwand und vorheriger Absprache zu erstatten.

11. Es gelten die jeweils aktuellen Preise gemäß Media-
daten.

12. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser allge-
meinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit 
das Gesetz nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages 
Schweinfurt.


